9. APRIL 2024 - Gesetz zur Abänderung von Artikel 3ter Absatz 1 des Königlichen Erlasses Nr. 50 vom 24. Oktober 1967 über die Ruhestands- und Hinterbliebenenpension für Lohnempfänger


(Belgisches Staatsblatt vom 26. März 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT


9. APRIL 2024 - Gesetz zur Abänderung von Artikel 3ter Absatz 1 des Königlichen Erlasses Nr. 50 vom 24. Oktober 1967 über die Ruhestands- und Hinterbliebenenpension für Lohnempfänger


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Artikel 3ter Absatz 1 des Königlichen Erlasses Nr. 50 vom 24. Oktober 1967 über die Ruhestands- und Hinterbliebenenpension für Lohnempfänger, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 10. Juni 2001 und abgeändert durch das Gesetz vom 5. Dezember 2017, wird wie folgt abgeändert:

a) Nummer 2 wird durch einen Buchstaben d) mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"d) nicht entschädigungsfähige Tage oder Stunden, die gemäß Artikel 188 § 2 des Königlichen Erlasses vom 25. November 1991 zur Regelung der Arbeitslosigkeit berechnet werden,".

b) Nummer 3 wird durch einen Buchstaben d) mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"d) einen nicht entschädigungsfähigen Zeitraum, der gemäß Artikel 188 § 2 des vorerwähnten Königlichen Erlasses vom 25. November 1991 berechnet wird,".


Art. 3 - Die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes finden Anwendung auf:

1. Kalenderjahre nach dem 31. Dezember 2023,

2. Pensionen, die tatsächlich und zum ersten Mal frühestens am 1. Januar 2025 einsetzen, mit Ausnahme der Hinterbliebenenpensionen, die auf der Grundlage einer Ruhestandspension berechnet werden, die tatsächlich und zum ersten Mal spätestens am 1. Dezember 2024 eingesetzt hat.




Art. 4 - Vorliegendes Gesetz tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 9. April 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Pensionen
K. LALIEUX

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

